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ErwGr

Erwagungsgrund 168 - Anwendung des Prifverfahrens fir den Erlass von
Durchfuhrungsrechtsakten

FUr den Erlass von DurchfUhrungsrechtsakten bezuglich Standardvertragsklauseln fir Vertrage
zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern sowie zwischen Auftragsverarbeitern;
Verhaltensregeln; technische Standards und Verfahren flr die Zertifizierung; Anforderungen an die
Angemessenheit des Datenschutzniveaus in einem Drittland, einem Gebiet oder bestimmten Sektor
dieses Drittlands oder in einer internationalen Organisation; Standardschutzklauseln; Formate und
Verfahren fur den Informationsaustausch zwischen Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und
Aufsichtsbehdrden im Hinblick auf verbindliche interne Datenschutzvorschriften; Amtshilfe; sowie
Vorkehrungen fur den elektronischen Informationsaustausch zwischen Aufsichtsbehdrden und
zwischen Aufsichtsbehérden und dem Ausschuss sollte das Prufverfahren angewandt werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal’ ein nicht ausschlielliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgrl68?rev=1521189676 Gedruckt 06.02.2026 09:48



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 168 - Anwendung des Prüfverfahrens für den Erlass von Durchführungsrechtsakten



